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(54) Schienenfahrzeug mit einer Puffereinrichtung mit Aufkletterschutzmitteln

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft unter anderem
ein Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (102),
der eine Fahrzeuglängsrichtung, eine Fahrzeugquerrich-
tung und eine Fahrzeughöhenrichtung definiert, und ei-
ner Puffereinrichtung (103), wobei die Puffereinrichtung
(103) an einem ersten Ende des Wagenkastens (102)
angeordnet ist und zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand das erste Ende des Wagenkastens (102)
in der Fahrzeuglängsrichtung überragt. Die Pufferein-
richtung (103) weist an einem dem Wagenkasten (102)
in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Ende
wenigstens ein Aufprallelement (103.2) für einen Stoß-
partner auf, wobei die Puffereinrichtung (103) dazu aus-
gebildet ist, Stöße mit einem Stoßpartner unter einer
Längsverschiebung des Aufprallelements (103.2) ge-
genüber dem Wagenkasten (102) in der Fahrzeuglängs-
richtung aufzunehmen. Die Puffereinrichtung (103) weist
weiterhin auf einer dem Wagenkasten (102) in dem ak-

tivierten Betriebszustand abgewandten Seite Aufkletter-
schutzmittel (106) auf, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mit komplementären Aufkletterschutzmitteln
(107) des Stoßpartners zusammenzuwirken, um ein ge-
genseitiges Abgleiten zwischen dem Wagenkasten (102)
und dem Stoßpartner in der Fahrzeughöhenrichtung
und/oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu be-
grenzen. Die Aufkletterschutzmittel (106) sind an dem
Aufprallelement (103.2) angeordnet. Weiterhin ist eine
Abdeckeinrichtung (108) zum Abdecken der Aufkletter-
schutzmittel (106) vorgesehen, wobei die Abdeckeinrich-
tung (108), insbesondere lösbar, mit der Puffereinrich-
tung (103) verbunden und dazu ausgebildet ist, ein Wirk-
samwerden der Aufkletterschutzmittel (106) zumindest
unter einer Normalstoßbelastung zu verhindern. Dabei
entspricht die Normalstoßbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
Stoßbelastung der Puffereinrichtung (103).



EP 2 551 170 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schienen-
fahrzeug mit einem Wagenkasten, der eine Fahr-
zeuglängsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung und eine
Fahrzeughöhenrichtung definiert, und einer Pufferein-
richtung, wobei die Puffereinrichtung an einem ersten
Ende des Wagenkastens angeordnet ist und zumindest
in einem aktivierten Betriebszustand das erste Ende des
Wagenkastens in der Fahrzeuglängsrichtung überragt.
Die Puffereinrichtung weist an einem dem Wagenkasten
in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Ende
wenigstens ein Aufprallelement für einen Stoßpartner
auf, wobei die Puffereinrichtung dazu ausgebildet ist,
Stöße mit dem Stoßpartner unter einer Längsverschie-
bung des Aufprallelements gegenüber dem Wagenka-
sten in der Fahrzeuglängsrichtung aufzunehmen. Die
Puffereinrichtung weist auf einer dem Wagenkasten in
dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Seite
Aufkletterschutzmittel auf, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mit komplementären Aufkletterschutzmittein
des Stoßpartners zusammenzuwirken, um ein gegensei-
tiges Abgleiten zwischen dem Wagenkasten und dem
Stoßpartner in der Fahrzeughöhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begrenzen. Die vor-
liegende Erfindung betrifft weiterhin eine derartige Puf-
fereinrichtung, eine Abdeckeinrichtung für eine solche
Puffereinrichtung sowie ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Schienenfahrzeugs.
[0002] Bei modernen Schienenfahrzeugen, insbeson-
dere bei Schienenfahrzeugen, die eine vergleichsweise
hohe Nennbetriebsgeschwindigkeit aufweisen, sind in
der Regel zumindest im Frontbereich des Fahrzeugs
spezielle Energieabsorptionselemente vorgesehen, um
die Vorgaben staatlicher Institutionen (in der Europäi-
schen Union beispielsweise der Norm der EN 15227)
oder der Betreiber des Fahrzeugs hinsichtlich ihres Cras-
hverhaltens zu erfüllen. Diese Energieabsorptionsele-
mente sind in der Regel in oder neben speziellen vom
Wagenkasten hervorstehenden Aufpralleinrichtungen,
beispielsweise Puffern oder Kupplungen, angeordnet,
welche bei einem Crash zuerst den Crashpartner kon-
taktieren. Auch für diese Aufpralleinrichtungen bestehen
gewisse Vorgaben, insbesondere hinsichtlich ihrer An-
ordnung, um übermäßigen Höhenversatz und/oder
Querversatz zu vermeiden. Damit diese Energieabsorp-
tionselemente ihre Funktion optimal erfüllen können, ist
es erforderlich, die beiden Stoßpartner nach Möglichkeit
während des Stoßes so zu einander zu positionieren
bzw. zu halten, dass eine optimale Krafteinleitung in die
Energieabsorptionselemente erfolgt. Problematisch ist
hierbei insbesondere das so genannte Aufklettern des
einen Fahrzeugs auf das andere Fahrzeug, bei dem das
aufkletternde Fahrzeug (beispielsweise bedingt durch ei-
nen anfänglichen Höhenversatz zwischen den Aufprall-
einrichtungen und/oder durch ungünstige Kraftverhält-

nisse beim Stoß) angehoben wird und sich über das an-
dere Fahrzeug schiebt. Hierbei entsteht nicht nur für die
Passagiere des unteren Fahrzeugs, insbesondere des-
sen Fahrzeugführer, ein extrem hohes Verletzungsrisiko.
Häufig führt das Aufklettern auch zu einem Entgleisen
zumindest von Teilen des aufkletternden Fahrzeugs, so-
dass auch die Gefährdung von dessen Passagieren er-
heblich steigt.
[0003] Um ein solches Aufklettern zu verhindern, ist
bei Fahrzeugen mit einer Mittelpufferkupplung (MPK) am
vorderen Ende von Energieabsorptionselementen, die
seitlich neben der Mittelpufferkupplung liegen, so ge-
nannte Aufkletterschutzeinrichtungen vorzusehen. Als
Aufkletterschutzeinrichtung werden beispielsweise so
genannte Zahnplatten, Riffelplatten oder dergleichen
verwendet, welche über die Höhe des Aufprallelementes
verteilt eine Vielzahl von in Fahrzeugquerrichtung ver-
laufenden parallelen Querstegen aufweisen, wie dies
beispielsweise aus der DE 10 2007 005 421 A1 bekannt
ist. Diese Querstege gelangen beim Aufprall mit den
komplementären Stegen an den Energieabsorptionsele-
menten des Stoßpartners in Eingriff und verhindern so
eine Vergrößerung des Höhenversatzes zwischen den
Fahrzeugen. Mit anderen Worten dienen diese Querste-
ge dazu, den Höhenversatz, der zum Zeitpunkt des
wechselseitigen Eingriffs der Aufkletterschutzeinrichtun-
gen besteht, im Wesentlichen "einzufrieren".
[0004] Bei Fahrzeugen mit so genannten Seitenpuf-
fern, die im gekuppelten Betrieb zweier Fahrzeuge dazu
dienen, Stöße zwischen den beiden gekuppelten Fahr-
zeugen abzufedern, besteht das Problem, dass derartige
Aufkletterschutzeinrichtungen nicht an den meist konvex
gewölbten und geschmierten Puffertellern der Puffer an-
geordnet werden können, da diese Pufferteller im gekup-
pelten Betrieb beim Kontakt mit dem gegenüberliegen-
den Pufferteller gerade Bewegungen senkrecht zur Fahr-
zeuglängsachse zulassen sollen.
[0005] Bei solchen Fahrzeugen sind die Querstege der
Aufkletterschutzeinrichtungen daher in der Regel in
Fahrzeuglängsrichtung hinter dem Pufferteller am Fahr-
zeug angeordnet, um erst dann ihre Wirkung zu entfalten,
wenn die Pufferteller bzw. die Puffer bereits einen vor-
gegebenen Längsversatz erfahren haben (der über den
Längsversatz bei normalen Betriebstößen hinausgeht).
Eine derartige gattungsgemäße Konfiguration ist bei-
spielsweise aus der DE 201 17 536 U1 bekannt.
[0006] Hierbei besteht allerdings das Problem, dass
sich zum Zeitpunkt des wechselseitigen Eingreifens der
Aufkletterschutzeinrichtungen, der mit einer gewissen
Verzögerung eintritt, bereits ein erheblicher Höhenver-
satz zwischen den beiden Fahrzeugen ausgebildet ha-
ben kann. Während beispielsweise gemäß der EN 15227
ein anfänglicher Höhenversatz von 40 mm zugelassen
ist, kann sich der Höhenversatz zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Aufkletterschutzeinrichtungen bereits
auf eine Größenordnung von 100 mm bis 200 mm ver-
größert haben. Der Höhenversatz ermittelt sich dabei in
der Regel durch den Versatz der Längsachsen der Auf-
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prallelemente beider Fahrzeuge in der Fahrzeughöhen-
richtung. Demgemäß kann es dazu kommen, dass nur
noch ein vergleichsweise kleiner Bruchteil der Querstege
miteinander in Eingriff gelangt, welcher möglicherweise
nicht mehr ausreicht, um das weitere Aufklettern zu ver-
hindern. Dies ist umso problematischer als gerade bei
solchen Seitenpuffern mit ihren konvexen, geschmierten
Puffertellern die Tendenz zum Aufklettern vergleichswei-
se hoch ist.
[0007] Ein weiteres Problem eines solchen vergleichs-
weise großen Höhenversatzes liegt in der bereits er-
wähnten ungünstigen Belastung der in der Regel erst
nach Eingreifen der Aufkletterschutzeinrichtungen wirk-
sam werdenden Energieabsorptionselemente, sodass
auch diese nicht ihre volle Funktion erfüllen können.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Schienenfahrzeug sowie eine Puf-
fereinrichtung der eingangs genannten Art zur Verfügung
zu stellen, welches bzw. welche die oben genannten Pro-
bleme nicht oder zumindest in geringerem Maße mit sich
bringt und insbesondere am freien Ende des Fahrzeugs
im Crashfall auf einfache Weise die Vermeidung eines
übermäßigen Höhenversatzes zwischen den Stoßpart-
nern ermöglicht.
[0009] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
ausgehend von einem Schienenfahrzeug gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. Sie
löst diese Aufgabe weiterhin ausgehend von einer Puf-
fereinrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
12 durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 12
angegebenen Merkmale.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die technische
Lehre zu Grunde, dass man bei gattungsgemäßen Fahr-
zeugen, beispielsweise Fahrzeugen mit Seitenpuffern,
auf einfache Weise einen übermäßigen Höhenversatz
zwischen zwei Stoßpartnern, beispielsweise zwei kolli-
dierenden Schienenfahrzeugen, erzielen kann, wenn
man die Aufprallelemente mit Aufkletterschutzmitteln
versieht, jedoch gleichzeitig eine Abdeckeinrichtung für
die Aufkletterschutzmittel vorsieht, welche gegebenen-
falls lösbar an der Puffereinrichtung befestigt ist und das
Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel zumindest
unter einer Normalstoßbelastung verhindert, die einer in
einem Normalbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden Stoßbelastung der Puffereinrichtung entspricht.
[0011] Hiermit ist es in vorteilhafter Weise möglich, die
Aufkletterschutzmittel zwischen gekuppelten Fahrzeu-
gen abzudecken und so einen herkömmlichen Zustand
herzustellen, bei dem die Aufprallelemente unter einer
im Normalbetrieb zu erwartenden Normalstoßbelastung
aneinander abgleiten können. Ebenso ist es aber gege-
benenfalls auch möglich, am freien Ende des Fahrzeugs
die Abdeckeinrichtung zu entfernen, sodass dort die Auf-
kletterschutzmittel sofort wirksam werden können und

unmittelbar beim Kontakt mit dem Stoßpartner den Ver-
satz zwischen beiden Stoßpartnern zu begrenzen kön-
nen, gegebenenfalls sogar vollständig verhindern kön-
nen.
[0012] Zudem ist es möglich, die Abdeckeinrichtung
so zu gestalten, dass sie bei einer die Normalstoßbela-
stung überschreitenden Stoßbelastung zumindest teil-
weise versagt, mithin also ihre Wirkung verliert, und da-
mit ein zumindest teilweises Wirksamwerden der Auf-
kletterschutzmittel wieder ermöglicht.
[0013] Bevorzugt ist die Abdeckeinrichtung jedoch
schnell und einfach lösbar gestaltet, sodass die Ausrü-
stung bzw. Umrüstung des Fahrzeugs in vorteilhafter
Weise nur vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch
nimmt.
[0014] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung da-
her ein Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten, der
eine Fahrzeuglängsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung
und eine Fahrzeughöhenrichtung definiert, und einer
Puffereinrichtung. Die Puffereinrichtung ist an einem er-
sten Ende des Wagenkastens angeordnet ist und zumin-
dest in einem aktivierten Betriebszustand das erste Ende
des Wagenkastens in der Fahrzeuglängsrichtung über-
ragt, wobei die Puffereinrichtung an einem dem Wagen-
kasten in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten
Ende wenigstens ein Aufprallelement für einen Stoßpart-
ner aufweist. Die Puffereinrichtung ist dazu ausgebildet,
Stöße mit einem Stoßpartner unter einer Längsverschie-
bung des Aufprallelements gegenüber dem Wagenka-
sten in der Fahrzeuglängsrichtung aufzunehmen. Hier-
bei weist die Puffereinrichtung auf einer dem Wagenka-
sten in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten
Seite Aufkletterschutzmittel aufweist, die dazu ausgebil-
det sind, im Crashfall mit komplementären Aufkletter-
schutzmitteln des Stoßpartners zusammenzuwirken, um
ein gegenseitiges Abgleiten zwischen dem Wagenka-
sten und dem Stoßpartner in der Fahrzeughöhenrichtung
und/oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu be-
grenzen. Die Aufkletterschutzmittel sind an dem Aufpral-
lelement angeordnet. Weiterhin ist eine Abdeckeinrich-
tung zum Abdecken der Aufkletterschutzmittel vorgese-
hen, wobei die Abdeckeinrichtung, insbesondere lösbar,
mit der Puffereinrichtung verbunden ist und dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
zumindest unter einer Normalstoßbelastung zu verhin-
dern, wobei die Normalstoßbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
Stoßbelastung der Puffereinrichtung entspricht.
[0015] Wie bereits erwähnt, kann die Abdeckeinrich-
tung bei bevorzugten Varianten der Erfindung dazu aus-
gebildet sein, unter einer die Normalstoßbelastung über-
schreitenden Überstoßbelastung zu versagen und die
Aufkletterschutzmittel zumindest teilweise freizugeben,
sodass diese zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten
können. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn in
einem Crashfall die Puffereinrichtung gekuppelter Wa-
gen miteinander in Eingriff geraten, da die Aufkletter-
schutzmittel dann trotz der Abdeckeinrichtung zumindest
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teilweise ihre Wirkung entfalten können und einem ge-
genseitigen Aufklettern der gekuppelten Wagen entge-
genwirken können. Ebenso ist es natürlich von Vorteil,
wenn die Abdeckeinrichtung irrtümlich am freien (vorlau-
fenden oder nachlaufenden) Ende des Fahrzeugs nicht
entfernt wurde, da auch dann die Aufkletterschutzmittel
in einem Crashfall trotz der vorhandenen Abdeckeinrich-
tung zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten können.
Schließlich kann es in diesem Fall sogar vorgesehen
sein, die Abdeckeinrichtung stets, also auch an einem
freien Ende des Fahrzeugs, über den Aufkletterschutz-
mittein zu belassen.
[0016] Das definierte Versagen der Abdeckeinrichtung
bei Überschreiten einer definierten Überstoßbelastung
kann grundsätzlich auf beliebige geeignete Weise reali-
siert werden. Vorzugsweise weist die Abdeckeinrichtung
hierzu zumindest eine Sollversagensstelle, insbesonde-
re eine Sollbruchstelle, auf.
[0017] Es versteht sich hierbei, dass die mechanische
Verbindung zu der Abdeckeinrichtung nicht zwingend im
Bereich der Aufkletterschutzmittel realisiert sein muss.
Gegebenenfalls kann die Abdeckeinrichtung auch über
andere Bereiche der Puffereinrichtung derart befestigt
sein, dass sie die Aufkletterschutzmittel abdeckt. Beson-
ders einfache Gestaltungen lassen sich jedoch in der Re-
gel realisieren, wenn die Verbindung unmittelbar im Be-
reich der Aufkletterschutzmittel erfolgt.
[0018] Die lösbare mechanische Verbindung zwi-
schen der Puffereinrichtung, insbesondere den Aufklet-
terschutzmitteln der Puffereinrichtung, und der Abdeck-
einrichtung kann grundsätzlich auf beliebige geeignete
Weise realisiert sein. Hierbei können beliebige Befesti-
gungsmittel zum Einsatz kommen, die vorzugsweise im
Betrieb einen sicheren Halt gewährleisten und dennoch
einfach zu lösen sind. Hierbei können Schraubverbin-
dungen, Klemmverbindungen oder dergleichen sowohl
einzeln als auch in beliebiger Kombination zum Einsatz
kommen. Gegebenenfalls können natürlich hinlänglich
bekannte Sicherungsmechanismen bzw. Sicherungs-
einrichtungen für derartige mechanische Verbindungen
vorgesehen sein.
[0019] Eine besonders einfache und robuste mecha-
nische Verbindung mit beiden Varianten der Erfindung
erzielt, bei denen zumindest abschnittsweise ein Form-
schluss zwischen den Aufkletterschutzmitteln und der
Abdeckeinrichtung vorliegt. Hierbei lassen sich gegebe-
nenfalls bereits ohnehin vorhandene Elemente der Auf-
kletterschutzmittel nutzen, sodass eine besonders ein-
fach zu realisierende Gestaltung erzielt wird.
[0020] Vorzugsweise bilden die Aufkletterschutzmittel
wenigstens eine Vertiefung aus, während die Abdeck-
einrichtung wenigstens einen Vorsprung aufweist, der im
montierten Zustand zur Fixierung der Abdeckeinrichtung
an der Puffereinrichtung in die wenigstens eine Vertie-
fung eingreift. Hierbei kann eine beliebige Passung zwi-
schen dem Vorsprung und den Begrenzungswänden der
Vertiefung vorgesehen sein. Eine vorteilhaft innige Ver-
bindung ergibt sich bei bevorzugten Varianten der Erfin-

dung, bei denen der wenigstens eine Vorsprung im mon-
tierten Zustand unter Ausbildung eines Presssitzes in die
wenigstens eine Vertiefung eingreift.
[0021] Die Abmessungen der Vertiefung und des zu-
gehörigen Vorsprungs können grundsätzlich beliebig ge-
wählt werden, solange eine ausreichende Verbindung
erzielt wird, welche in den mechanischen Belastungen,
die im Betrieb des Fahrzeugs zu erwarten sind, über ei-
nen ausreichend langen Zeitraum standhält.
[0022] Bei bevorzugten Varianten der Erfindung er-
streckt sich die Vertiefung in der Fahrzeugquerrichtung,
insbesondere im Wesentlichen über die gesamte Ab-
messung des Aufprallelements. Zusätzlich oder alterna-
tiv kann sich die Vertiefung in der Fahrzeughöhenrich-
tung über 2% bis 20% einer Aufprallelementhöhe, vor-
zugsweise über 4% bis 15% der Aufprallelementhöhe,
weiter vorzugsweise 5% bis 10% der Aufprallelementhö-
he, erstrecken. Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass
sich der Vorsprung über wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%, weiter vorzugsweise wenigstens 90%
bis 100%, der Vertiefung erstreckt. In allen diesen Fällen
lässt sich eine besonders gute Abstützung der Abdeck-
einrichtung, insbesondere in der Fahrzeughöhenrich-
tung, erzielen.
[0023] Es versteht sich, dass die Befestigung der Ab-
deckeinrichtung grundsätzlich an beliebiger Stelle, ins-
besondere separat von den Aufkletterschutzmitteln rea-
lisieren lässt, Vorzugsweise integrieren die Aufkletter-
schutzmittel aber zumindest zum Teil die Funktion der
Befestigung der Abdeckeinrichtung. Bevorzugt kann
hierzu beispielsweise vorgesehen sein, dass die Aufklet-
terschutzmittel eine Mehrzahl von Vertiefungen ausbil-
den, die im Crashfall mit komplementären Vorsprüngen
am Stoßpartner zusammenwirken, um ein gegenseitiges
Abgleiten zwischen dem Wagenkasten und dem
Stoßpartner in der Fahrzeughöhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begrenzen, wäh-
rend die Abdeckeinrichtung wenigstens einen Vorsprung
aufweist, der im montierten Zustand in die wenigstens
eine Vertiefung zur Fixierung der Abdeckeinrichtung an
der Puffereinrichtung eingreift.
[0024] Die Befestigung kann sich hierbei auf einzelne
Teile bzw. Bereiche der Aufkletterschutzmittel beschrän-
ken. Bei bevorzugten Varianten der Erfindung ist jedoch
vorgesehen, dass die Abdeckeinrichtung eine der Anzahl
der Vertiefungen der Aufkletterschutzmittel entspre-
chende Anzahl von Vorsprüngen aufweist, sodass im
montierten Zustand in jede Vertiefung der Aufkletter-
schutzmittel ein Vorsprung der Abdeckeinrichtung ein-
greift.
[0025] Die gegebenenfalls lösbare Verbindung zwi-
schen der Abdeckeinrichtung und der Puffereinrichtung
Schienenfahrzeug kann grundsätzlich auf beliebige ge-
eignete Weise erfolgen. Bevorzugt ist die Abdeckeinrich-
tung über wenigstens eine formschlüssige Verbindung
mit der Puffereinrichtung, insbesondere mit dem Aufpral-
lelement, verbunden. Zusätzlich oder alternativ kann die
Abdeckeinrichtung über wenigstens eine kraftschlüssige
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Verbindung mit der Puffereinrichtung, insbesondere mit
dem Aufprallelement, verbunden sein.
[0026] Die Abdeckeinrichtung kann grundsätzlich aus
einem beliebigen geeigneten Material bzw. einer Mate-
rialkombination aufgebaut sein, welche zumindest bei
Belastungen bis hin zur Normalstoßbelastung seine
strukturelle Integrität für eine ausreichend hohe Anzahl
von Lastzyklen behält. Hierbei können insbesondere be-
liebige geeignete Metalle zum Einsatz kommen.
[0027] Bei besonders vorteilhaften Varianten der Er-
findung kommen jedoch Kunststoffe zum Einsatz. Diese
Variante hat neben der einfachen Herstellung als Mas-
senprodukt (z. B. unter Einsatz von Spritzgussverfahren
oder dergleichen) insbesondere den Vorteil, dass hoch-
zähe Komponenten mit korrosionsbeständigen Oberflä-
chen erzielt werden können, welche gute Gleiteigen-
schaften aufweisen, die für den Betrieb im Bereich zwi-
schen zwei gekuppelten Fahrzeugen von Bedeutung
sind. Zudem lassen sich bei der Verwendung von Kunst-
stoffen die Varianten mit definiertem Versagen der Ab-
deckeinrichtung im Falle einer Überstoßbelastung be-
sonders einfach realisieren.
[0028] Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung daher
zumindest teilweise aus wenigstens einem Kunststoff-
material aufgebaut ist, wobei das wenigstens eine Kunst-
stoffmaterial vorzugsweise Polyethylen (PE) und/oder
Polypropylen (PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/
oder Polyoxymethylen (POM) und/oder Polycarbonat
(PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder Polyetherether-
keton (PEEK) und/oder Polyphenylensulfid (PPS) und/
oder Polyetherimid (PEI) und/oder Polyvinylidenfluorid
(PVDF) und/oder Polyurethan (PU) umfasst.
[0029] Die Abdeckeinrichtung kann grundsätzlich auf
beliebige geeignete Weise gestaltet sein, solange eine
entsprechende Abdeckung der Aufkletterschutzmittel er-
zielt wird. Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung als im
Wesentlichen plattenförmiges Element ausgebildet, da
sich hiermit besonders einfache Gestaltungen realisie-
ren lassen.
[0030] Die Abdeckeinrichtung kann auf ihrer den Auf-
kletterschutzmitteln abgewandten Seite grundsätzlich in
beliebiger geeigneter Weise gestaltet sein, insbesondere
eine beliebige strukturierte Oberfläche aufweisen. Vor-
zugsweise bildet die Abdeckeinrichtung auf ihrer den
Aufkletterschutzmitteln abgewandten Seite eine im We-
sentlichen glatte und/oder gewölbte Kontaktfläche aus,
um ein einfaches Abgleiten einander kontaktierender
Puffereinrichtungen zwischen zwei gekuppelten Fahr-
zeugen zu ermöglichen. Hierbei kann die Kontaktfläche
der Abdeckeinrichtung insbesondere nach Art einer Puf-
feroberfläche gemäß den Vorschriften der UIC ausgebil-
det sein.
[0031] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Puffereinrichtung für ein Schienenfahrzeug mit einem
Wagenkasten, der eine Fahrzeuglängsrichtung, eine
Fahrzeugquerrichtung und eine Fahrzeughöhenrichtung
definiert, wobei die Puffereinrichtung dazu ausgebildet
ist, an einem ersten Ende des Wagenkastens angeord-

net zu werden und zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand das erste Ende des Wagenkastens in der
Fahrzeuglängsrichtung zu übertragen. Die Puffereinrich-
tung weist an einem dem Wagenkasten in dem aktivier-
ten Betriebszustand abgewandten Ende wenigstens ein
Aufprallelement für einen Stoßpartner auf. Weiterhin ist
die Puffereinrichtung dazu ausgebildet, Stöße mit einem
Stoßpartner unter einer Längsverschiebung des Aufpral-
lelements gegenüber dem Wagenkasten in der Fahr-
zeuglängsrichtung aufzunehmen. Das Aufprallelement
weist auf einer dem Wagenkasten in dem aktivierten Be-
triebszustand abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel
auf, die dazu ausgebildet sind, im Crashfall mit komple-
mentären Aufkietterschutzmitteln des Stoßpartners zu-
sammenzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwi-
schen dem Wagenkasten und dem Stoßpartner in der
Fahrzeughöhenrichtung und/oder der Fahrzeugquer-
richtung zumindest zu begrenzen. Hierbei ist eine Ab-
deckeinrichtung zum Abdecken der Aufkletterschutzmit-
tel vorgesehen, wobei die Abdeckeinrichtung, insbeson-
dere lösbar, mit der Puffereinrichtung verbunden ist und
dazu ausgebildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel zu verhindern. Die erfindungsgemäße Puf-
fereinrichtung kann einzeln oder in beliebiger Kombina-
tion sämtliche oben im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeug beschriebenen
Merkmale aufweisen, wobei sich mit ihr die oben be-
schriebenen Varianten und Vorteile in demselben Maße
realisieren lassen, sodass insoweit auf die obigen Aus-
führungen verwiesen wird.
[0032] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Abdeckeinrichtung für Aufkletterschutzmittel einer Puf-
fereinrichtung, welche als die Abdeckeinrichtung der er-
findungsgemäßen Puffereinrichtung ausgebildet ist.
Auch hier gilt, dass erfindungsgemäße Abdeckeinrich-
tung einzeln oder in beliebiger Kombination sämtliche
oben im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Schienenfahrzeug beschriebenen Merkmale aufweisen
kann, wobei sich mit ihr die oben beschriebenen Varian-
ten und Vorteile in demselben Maße realisieren lassen,
sodass insoweit auf die obigen Ausführungen verwiesen
wird.
[0033] Vorzugsweise umfasst die Abdeckeinrichtung
ein im Wesentlichen plattenförmiges Abdeckelement,
wobei das Abdeckelement auf seiner den Aufkletter-
schutzmitteln zugewandten Seite wenigstens einen Vor-
sprung zum Zusammenwirken mit den Aufkletterschutz-
mitteln aufweist. Zusätzlich oder alternativ kann das Ab-
deckelement auf seiner den Aufkletterschutzmitteln ab-
gewandten Seite eine im Wesentlichen glatte und/oder
gewölbte Kontaktfläche ausbilden, die insbesondere
nach Art einer Pufferoberfläche gemäß den Vorschriften
der UIC ausgebildet ist.
[0034] Bevorzugt ist das Abdeckelement zumindest
teilweise aus wenigstens einem Kunststoffmaterial auf-
gebaut, wobei das wenigstens eine Kunststoffmaterial
insbesondere Polyethylen und/oder Polypropylen (PP)
und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/oder Polyoxyme-
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thylen (POM) und/oder Polycarbonat (PC) und/oder Po-
lyamid (PA) und/oder Polyetheretherketon (PEEK) und/
oder Polyphenylensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid
(PEI) und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder Po-
lyurethan (PU) umfasst.
[0035] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs mit
einem Wagenkasten und einer Puffereinrichtung zur Auf-
nahme von Stößen mit einem Stoßpartner, die ein Ende
des Wagenkastens zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand in einer Fahrzeuglängsrichtung überragt,
wobei die Puffereinrichtung an einer dem Wagenkasten
abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel aufweist. Bei
diesem Verfahren wird das Schienenfahrzeug in einem
zumindest einseitig ungekuppelten Betriebszustand mit
zum Eingriff mit komplementären Aufkletterschutzmitteln
des Stoßpartners freiliegenden Aufkletterschutzmitteln
der Puffereinrichtung betrieben. In einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand wird das Schienen-
fahrzeug jedoch mit durch eine Abdeckeinrichtung ab-
gedeckten Aufkletterschutzmitteln der Puffereinrichtung
betrieben. Die Abdeckeinrichtung ist hierbei dazu aus-
gebildet, ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
zumindest unter einer Normalstoßbelastung zu verhin-
dern, die einer in einem Normalbetrieb des Schienen-
fahrzeugs zu erwartenden Stoßbelastung der Pufferein-
richtung entspricht.
[0036] Auch hier gilt, dass sich mit diesem Verfahren
die oben beschriebenen Varianten und Vorteile in dem-
selben Maße realisieren lassen, sodass insoweit auf die
obigen Ausführungen verwiesen wird. Insbesondere
können das Schienenfahrzeug und/oder die Pufferein-
richtung und/oder die Abdeckeinrichtung einzeln oder in
beliebiger Kombination sämtliche oben im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen Schienenfahrzeug
bzw. der erfindungsgemäßen Puffereinrichtung bzw. der
erfindungsgemäßen Abdeckeinrichtung beschriebenen
Merkmale aufweisen.
[0037] Vorzugsweise bildet das Ende des Wagenka-
stens mit der Puffereinrichtung in dem zumindest einsei-
tig ungekuppelten Betriebszustand ein ungekuppeltes
Ende des Schienenfahrzeugs, sodass die Aufkletter-
schutzmittel (wie eingangs beschrieben) sofort wirksam
werden können und unmittelbar beim Kontakt mit dem
Stoßpartner den Versatz zwischen beiden Stoßpartnern
begrenzen können, gegebenenfalls sogar vollständig
verhindern können.
[0038] Weiter vorzugsweise ist das Ende des Wagen-
kastens mit der Puffereinrichtung in dem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand einem weiteren Wa-
genkasten des Schienenfahrzeugs zugewandt, womit
die eingangs beschriebene Konfiguration erzielt wird,
dass die Aufkletterschutzmittel zwischen gekuppelten
Fahrzeugen abgedeckt sind und so ein herkömmlicher
Zustand hergestellt ist, bei dem die Aufprallelemente der
gekuppelten Wagen unter einer im Normalbetrieb zu er-
wartenden Normalstoßbelastung aneinander abgleiten
können.

[0039] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen bzw. der
nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele, welche auf die beigefügten Zeichnungen
Bezug nimmt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0040]

Figur 1 ist eine schematische Ansicht eines Teils ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeugs mit einer
bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Puffereinrichtung;

Figur 2 ist eine schematische Ansicht eines Teils der
Puffereinrichtung aus Figur 1;

Figur 3 ist eine schematische Ansicht eines Teils ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Puffereinrichtung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Erstes Ausführungsbeispiel

[0041] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 2 ein erstes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs 101
beschrieben. Bei dem Schienenfahrzeug 101 handelt es
sich um einen Endwagen eines Triebzugs, dessen Nenn-
betriebsgeschwindigkeit oberhalb von 180 km/h, nämlich
bei vn = 200 km/h, liegt.
[0042] Das Fahrzeug 101 umfasst einen (durch die ge-
strichelte Kontur 102 angedeuteten) Wagenkasten, der
im Bereich seiner beiden Enden in herkömmlicher Weise
jeweils auf einem Fahrwerk in Form eines (nicht darge-
stellten) Drehgestells abgestützt ist. Es versteht sich je-
doch, dass die vorliegende Erfindung auch in Verbindung
mit anderen Konfigurationen eingesetzt werden kann,
bei denen der Wagenkasten lediglich unmittelbar auf ei-
nem Fahrwerk abgestützt ist.
[0043] Zum einfacheren Verständnis der nachfolgen-
den Erläuterungen ist in der Figur 1 ein (durch die Rad-
aufstandsebene des Drehgestells vorgegebenes) Fahr-
zeug-Koordinatensystem x,y,z angegeben, in dem die x-
Koordinate die Fahrzeuglängsrichtung, die y-Koordinate
die Fahrzeugquerrichtung und die z-Koordinate die Fahr-
zeughöhenrichtung des Schienenfahrzeugs 101 be-
zeichnen.
[0044] An einem vorderen, ersten Ende 102.1 des Wa-
genkastens 102 ist eine Puffereinrichtung in Form von
Seitenpuffern 103 mit einer Pufferlängsachse 103.1 an-
geordnet, die in dem in Figur 1 dargestellten aktivierten
Betriebszustand des Fahrzeugs 101 das erste Ende
102.1 des Wagenkastens 102 in der Fahrzeuglängsrich-
tung überragen. Am (nicht dargestellten) hinteren, zwei-
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ten Ende des Wagenkastens 102, ist im vorliegenden
Beispiel eine identische Puffereinrichtung 103 vorgese-
hen. Es versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten
der Erfindung auch eine anderweitig gestaltete Puffer-
einrichtung vorgesehen sein kann.
[0045] Die Seitenpuffer 103 sind auf einem vorgege-
benen Niveau über dem Niveau T des befahrenen Gleis-
abschnitts angeordnet, wobei sich (beispielsweise je
nach Beladung des Fahrzeugs, Verschleiß der Rad-
scheiben etc.) ein gewisser Niveauunterschied ergeben
kann.
[0046] Im gezeigten Beispiel ist das Schienenfahrzeug
101 im Bereich des vorderen ersten Endes 102.1 des
Wagenkastens 102 mit einem hinteren Ende 102.2 eines
weiteren Schienenfahrzeugs 104 gekuppelt. Im vorlie-
genden Beispiel ist das weitere Schienenfahrzeug 104
identisch zu dem Schienenfahrzeug 101 gestaltet. Es
versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Er-
findung auch eine anderweitige Gestaltung des weiteren
Schienenfahrzeug vorgesehen sein kann.
[0047] Die Seitenpuffer 103 können sich im unbelaste-
ten Zustand stets in der in Figur 1 dargestellten Lage
befinden. Ebenso ist es aber auch möglich, dass die Sei-
tenpuffer 103 entlang der Pufferlängsachsen 103.1 in ei-
ne weiter vom Wagenkasten 102 entfernte Position aus-
gefahren werden können, wenn das erste Ende 102.1
bzw. das zweite Ende 102.2 ein freies Ende des jeweili-
gen Schienenfahrzeugs 101 bildet, wie dies in Figur 1
durch die strichzweipunktierten Konturen 105 angedeu-
tet ist.
[0048] Weiterhin versteht es sich, dass bei bestimmten
Varianten der Erfindung auch vorgesehen sein kann,
dass die Seitenpuffer 103 in bestimmten Betriebssitua-
tionen bis auf die Höhe der Außenkontur des Wagenka-
stens oder gegebenenfalls sogar vollständig hinter die
Außenkontur des Wagenkastens eingefahren werden
können.
[0049] Die Seitenpuffer 103 weisen an einem dem Wa-
genkasten 102 abgewandten Ende wenigstens ein plat-
tenförmiges Aufprallelement 103.2 für einen Stoßpartner
auf. Das jeweilige Aufprallelement 103.2 weist im vorlie-
genden Beispiel als Abmessung in der Fahrzeughöhen-
richtung eine Aufprallelementhöhe H = 320 mm und als
Abmessung in der Fahrzeugquerrichtung eine Aufprall-
elementbreite B = 580 mm auf. Es versteht sich jedoch,
dass bei anderen Varianten der Erfindung auch ander-
weitige Abmessungen gewählt sein können.
[0050] Die Puffereinrichtung 103 ist in herkömmlicher
Weise dazu ausgebildet, Stöße mit einem Stoßpartner
unter einer Längsverschiebung des Aufprallelements
103.2 gegenüber dem Wagenkasten 102 entlang der
Pufferlängsachse 103.1 bzw. der Fahrzeuglängsrich-
tung aufzunehmen. Ein solcher Stoßpartner ist im vor-
liegenden Beispiel von dem weiteren Fahrzeug 104 ge-
bildet.
[0051] An dem Aufprallelement 103.2 sind auf einer
dem Wagenkasten 102 (in dem in Figur 1 dargestellten
aktivierten Betriebszustand) abgewandten Seite Aufklet-

terschutzmittel 106 angeordnet. Die Aufkletterschutzmit-
tel 106 sind im vorliegenden Beispiel durch ein platten-
förmiges Bauteil in Form einer Aufkletterschutzplatte 106
realisiert, welche fest mit der Puffereinrichtung 103 ver-
bunden ist. Die (nicht näher dargestellte) Verbindung
zwischen der Aufkletterschutzplatte 106 und der Puffer-
einrichtung 103 kann grundsätzlich auf beliebige geeig-
nete Weise gestaltet sein, wobei eine formschlüssige,
eine kraftschlüssige, eine stoffschlüssige Verbindung so-
wie beliebige Kombinationen hiervon Verwendung fin-
den können. Ebenso kann die Aufkletterschutzplatte na-
türlich auch einstückig mit der Puffereinrichtung gestaltet
sein.
[0052] Die Aufkletterschutzplatte 106 dient in her-
kömmlicher Weise dazu, im Crashfall mit komplementä-
ren Aufkletterschutzmitteln des Stoßpartners zusam-
menzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwischen
dem Wagenkasten und dem Stoßpartner in der Fahr-
zeughöhenrichtung und/oder der Fahrzeugquerrichtung
zumindest zu begrenzen.
[0053] Hierzu ist die Aufkletterschutzplatte 106 nach
Art einer so genannten Riffelplatte gestaltet, die eine Viel-
zahl von (in der Fahrzeuglängsrichtung eingebrachten)
Vertiefungen 106.1 aufweist, welche sich in der Fahr-
zeugquerrichtung (y-Richtung) erstrecken. Im Crashfall
greifen entsprechende Vorsprünge 107.1 an komple-
mentären Aufkletterschutzmitteln 107 eines Stoßpart-
ners (bei einem gewissen Höhenversatz HV zwischen
den Stoßpartnern) zumindest in einen Teil der Vertiefun-
gen 106.1 ein, wodurch sich (gegebenenfalls nach einem
kurzem Längsweg) in der Fahrzeughöhenrichtung (z-
Richtung) ein Formschluss ergibt, welcher eine weitere
Relativbewegung zwischen den Stoßpartnern in der
Fahrzeughöhenrichtung verhindert.
[0054] Die Vertiefungen 106.1 sind im vorliegenden
Beispiel in dem in der Figur 2 gezeigten Schnitt trapez-
förmig gestaltet. Es versteht sich jedoch, dass die Ver-
tiefungen bei anderen Varianten der Erfindung auch eine
beliebige andere Schnittkontur aufweisen können, so-
fern das gegenseitige Ineinandereingreifen bzw. Verha-
ken gewährleistet ist, welches zum Begrenzen des Hö-
henversatzes zwischen den Stoßpartnern führt und da-
mit das gegenseitige Aufklettern verhindert.
[0055] Im vorliegenden Beispiel erstrecken sich die
Vertiefungen 106.1 in der Fahrzeugquerrichtung über die
gesamte Abmessung des Aufprallelements 103.2. Mithin
sind also die Vertiefungen in der Fahrzeugquerrichtung
offen, sodass die Stoßpartner grundsätzlich in der Fahr-
zeugquerrichtung aneinander abgleiten können. Eine
übermäßige Querbewegung wird dabei in der Regel
durch die seitliche Führung der Fahrwerke der Stoßpart-
ner im Gleis begrenzt. Es versteht sich jedoch, dass bei
anderen Varianten der Erfindung zusätzlich oder alter-
nativ auch eine entsprechende Begrenzung der Relativ-
bewegung zwischen den Stoßpartnern vorgesehen sein
kann, indem beispielsweise seitliche Begrenzungswän-
de der Vertiefungen vorgesehen werden, die (gegebe-
nenfalls nach einer kurzen Relativbewegung) einen ent-
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sprechenden Formschluss auch in der Fahrzeugquer-
richtung bewirken.
[0056] Im vorliegenden Beispiel sind fünf Vertiefungen
106.1 vorgesehen, wobei die mittlere Abmessung der
jeweiligen Vertiefung 106.1 in der Fahrzeughöhenrich-
tung etwa 9% der Aufprallelementhöhe HA beträgt. Es
versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Er-
findung auch eine andere Anzahl von Vertiefungen sowie
(zusätzlich oder alternativ) auch andere Abmessungen
der Vertiefungen vorgesehen sein können.
[0057] Um zu verhindern, dass die Aufkletterschutz-
platten 106 der jeweiligen Puffereinrichtung 103 im ge-
kuppeltem Zustand der Fahrzeuge 101, 104 miteinander
in Eingriff gelangen und so eine freie Relativbewegung
zwischen den beiden Fahrzeugen 101 und 104 in der
Fahrzeughöhenrichtung begrenzen, sind die Aufkletter-
schutzplatten 106 im vorliegenden Beispiel jeweils durch
ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Abdeckeinrichtung 108 abgedeckt. Die Fahrzeu-
ge 101, 104 werden mithin also in einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand im Sinne der vorste-
henden Ausführungen betrieben.
[0058] Die Abdeckeinrichtung 108 ist hierzu als im We-
sentlichen plattenförmige Abdeckung gestaltet, welche
eine Anzahl von Vorsprüngen 108.1 aufweist. Jeder Vor-
sprung 108.1 greift in eine zugehörige Vertiefung 106.1
der Aufkletterschutzplatte 106 ein. Dabei ist jeder Vor-
sprung mit einem leichten Übermaß gegenüber der Ver-
tiefung 106.1 versehen, sodass der Vorsprung 108.1 (im
korrekt montierten Zustand) mit einem leichten Presssitz
in der zugehörigen Vertiefung 106.1 sitzt. Es versteht
sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Erfindung
auch eine Übergangspassung sowie gegebenenfalls
auch ein gewisses Spiel zwischen dem Vorsprung und
den Seitenwänden der Vertiefung vorgesehen sein kann.
[0059] Im vorliegenden Beispiel füllt der jeweilige Vor-
sprung 108.1 die zugehörige Vertiefung 106.1 sowohl in
der Fahrzeuglängsrichtung als auch in der Fahrzeug-
querrichtung vollständig aus. Es versteht sich jedoch,
dass bei anderen Varianten der Erfindung auch vorge-
sehen sein kann, dass der Vorsprung an der Abdeckung
in der Fahrzeuglängsrichtung und/oder in der Fahrzeug-
querrichtung nur einen Teil der zugehörigen Vertiefung
in der Aufkletterschutzplatte ausfüllt. Bevorzugt erstreckt
sich der Vorsprung über wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%, weiter vorzugsweise wenigstens 90%
der Vertiefung. In allen diesen Fällen lässt sich eine gute
Abstützung der Abdeckung 108, insbesondere in der
Fahrzeughöhenrichtung, erzielen.
[0060] Im vorliegenden Beispiel ist durch die beschrie-
bene Gestaltung der Vorsprünge 108.1 unter vorteilhaf-
ter Ausnutzung der ohnehin vorhandenen Vertiefungen
106.1 der Aufkletterschutzplatte 106 zum einen in der
Fahrzeughöhenrichtung (z-Richtung) eine formschlüssi-
ge und kraftschlüssige Verbindung realisiert, während
sich in der Fahrzeugquerrichtung eine rein kraftschlüs-
sige Verbindung ergibt. Um ein Lösen der Abdeckung
108 in der Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) zu ver-

hindern, übergreift die Abdeckung 108 in ihrem oberen
und unteren Randbereich 108.2 den Randbereich 106.2
der Aufkletterschutzplatte 106, wobei ein Vorsprung
108.3 in eine Hinterschneidung 106.3 der Aufkletter-
schutzplatte 106 eingreift. Hierdurch wird ein in der Fahr-
zeuglängsrichtung wirkender Formschluss zwischen der
Aufkletterschutzplatte 106 und der Abdeckung 108 rea-
lisiert.
[0061] Es kann im vorliegenden Beispiel vorgesehen
sein, dass die Abdeckung 108 in der Fahrzeugquerrich-
tung auf die Aufkletterschutzplatte 106 aufgeschoben
wird. Um ein einfaches Montieren bzw. Lösen der Ab-
deckung 108 zu ermöglichen, sind der Randbereich
108.2 der Abdeckung und der Vorsprung 108.3 im vor-
liegenden Beispiel zusätzlich elastisch ausgebildet, so-
dass mithin also eine Verbindung also nach Art einer
Schnappverbindung realisiert ist.
[0062] Es versteht sich, dass bei bestimmten Varian-
ten der Erfindung auch im Bereich der (sich in der Fahr-
zeughöhenrichtung erstreckenden) seitlichen Randbe-
reiche der Aufkletterschutzplatte zumindest abschnitts-
weise eine derartige Schnappverbindung vorgesehen
sein kann, sodass auch ein Lösen der Abdeckung in der
Fahrzeugquerrichtung verhindert wird. In diesem Fall
kann die Abdeckung dann nur über eine Fügebewegung
in der Fahrzeuglängsrichtung auf die Aufkletterschutz-
platte aufgesetzt werden.
[0063] Ebenso kann die Sicherung in der Fahrzeug-
querrichtung über entsprechende in der Fahrzeugquer-
richtung wirkende andere Sicherungsmittel (wie bei-
spielsweise Sicherungsschrauben, Sicherungsstifte
etc.) realisiert sein, wie dies in Figur 2 durch die gestri-
chelte Kontur 109 angedeutet ist.
[0064] Es versteht sich, dass die Verbindung zwischen
den Aufkletterschutzmitteln und der Puffereinrichtung bei
anderen Varianten der Erfindung auch auf beliebige an-
dere Weise realisiert sein kann. Hierbei können form-
schlüssige, kraftschlüssige und stoffschlüssige Verbin-
dungen sowie beliebige Kombinationen hiervon Verwen-
dung finden.
[0065] Die Abdeckung 108 weist im vorliegenden Bei-
spiel eine der Anzahl der Vertiefungen 106.1 entspre-
chende Anzahl von Vorsprüngen 108.1 auf, sodass mit-
hin jede Vertiefung 106.1 durch einen Vorsprung 108.1
ausgefüllt ist. Hierdurch ist eine besonders günstige Ab-
stützung der Abdeckung 108 an der Aufkletterschutzplat-
te 106 realisiert.
[0066] Es versteht sich jedoch, dass bei anderen Va-
rianten der Erfindung auch eine abweichende Anzahl von
Vorsprüngen an der Abdeckung vorgesehen sein kann,
sodass einzelne Vertiefungen der Aufkletterschutzplatte
nicht ausgefüllt sind. Ebenso können die Vorsprünge an
der Abdeckung gegebenenfalls sogar vollständig fehlen,
mithin also im montierten Zustand sämtliche Vertiefun-
gen der Aufkletterschutzplatte frei bzw. unausgefüllt blei-
ben.
[0067] Die Abdeckung 108 weist auf ihrer der Aufklet-
terschutzplatte 106 abgewandten Seite 108.4 eine im
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Wesentlichen glatte und gewölbte Kontaktfläche 108.5
auf, um ein einfaches Abgleiten der einander kontaktie-
render Puffereinrichtungen 103 zwischen den gekuppel-
ten Fahrzeugen 101, 104 zu ermöglichen. Hierbei kann
die Kontaktfläche 108.5 der Abdeckung 108 nach Art ei-
ner Pufferoberfläche gemäß den Vorschriften der UIC
ausgebildet sein.
[0068] Die Abdeckung 108 ist im vorliegenden Beispiel
als in Wesentlichen massive Komponente aus einem
Kunststoffmaterial aufgebaut. Dies hat neben der einfa-
chen Herstellung als Massenprodukt (z. B. unter Einsatz
von Spritzgussverfahren oder dergleichen) insbesonde-
re den Vorteil, dass hochzähe Abdeckungen 108 mit kor-
rosionsbeständigen Oberflächen erzielt werden können.
Zudem kann hiermit eine Abdeckung 108 realisiert wer-
den, welche gute Gleiteigenschaften aufweist, die für den
Betrieb im Bereich zwischen den beiden gekuppelten
Fahrzeugen 101, 104 von Bedeutung sind.
[0069] Im vorliegenden Beispiel umfasst das Kunst-
stoffmaterial der Abdeckung 108 Polyethylen (PE, typi-
scherweise PE-HD). Es versteht sich jedoch, dass bei
anderen Varianten der Erfindung auch beliebige andere
Kunststoffe, wie beispielsweise Polypropylen (PP), Po-
lyvinylchlorid (PVC, typischerweise PVC-H), Polyoxyme-
thylen (POM), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polye-
theretherketon (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS), Po-
lyetherimid (PEI), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polyu-
rethan (PU) etc. zum Einsatz kommen, welche bei einer
im Normalbetrieb der Fahrzeuge 101, 104 zu erwarten-
den maximalen Normalstoßbelastung ihre strukturelle In-
tegrität für eine ausreichend hohe Anzahl von Lastzyklen
behalten und eine derart hohe Verschleißfestigkeit auf-
weisen, dass sie für einen vorgebbaren, ausreichend lan-
gen Zeitraum die reibungsbehafteten Relativbewegun-
gen (in Höhenrichtung und Querrichtung) ohne nennens-
werten Funktionsverlust ertragen. Ebenso versteht es
sich, dass in das Kunststoffmaterial der Abdeckung 108
gegebenenfalls eine Bewehrung (wie beispielsweise
Einzelfasern, so genannte Rovings, gewobene oder
nicht gewobenen Fasergelege etc.) eingebettet sein kön-
nen. Gleichermaßen können auf der Abdeckung 108 rei-
bungsreduzierende Oberflächenbeschichtungen, bei-
spielsweise aus Polytetrafluorethylen (PTFE) oder der-
gleichen, vorgesehen sein.
[0070] Ebenso kann die Abdeckung bei anderen Vari-
anten der Erfindung grundsätzlich auch aus einem be-
liebigen anderen geeigneten Material bzw. einer anderen
Materialkombination aufgebaut sein. Hierbei können ins-
besondere auch Metalle zum Einsatz kommen. Entschei-
dend ist lediglich, dass das verwendete Material zumin-
dest bei Belastungen bis hin zu einer im Normalbetrieb
der Fahrzeuge 101, 104 zu erwartenden Normalstoßbe-
lastung seine strukturelle Integrität für eine ausreichend
hohe Anzahl von Lastzyklen behält und eine derart hohe
Verschleißfestigkeit aufweist, dass es für einen vorgeb-
baren (unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrei-
chend langen) Zeitraum die betriebsmäßigen reibungs-
behafteten Relativbewegungen (in Höhenrichtung und

Querrichtung) ohne nennenswerten Funktionsverlust er-
trägt.
[0071] Mit der Abdeckung 108 ist es somit in vorteil-
hafter Weise möglich, die Aufkletterschutzplatten 106
zwischen gekuppelten Fahrzeugen 101, 104 abzudek-
ken und so einen herkömmlichen Zustand herzustellen,
bei dem die Aufprallelemente 103.2 der Puffereinrichtun-
gen 103 unter der Normalstoßbelastung aneinander ab-
gleiten können. Ebenso ist es aber auch möglich, am
freien Ende des Fahrzeugs die Abdeckungen 108 zu ent-
fernen, sodass dort die Aufkletterschutzplatten 106 so-
fort wirksam werden können und unmittelbar beim Kon-
takt mit dem Stoßpartner den Versatz zwischen beiden
Stoßpartnern in herkömmlicher Weise begrenzen kön-
nen. In diesem Fall wird das Fahrzeug 101 dann mithin
also in einem zumindest einseitig ungekuppelten Be-
triebszustand im Sinne der vorstehenden Ausführungen
betrieben.
[0072] In jedem Fall ist es mit den vorstehend beschrie-
benen Varianten möglich, die Abdeckung 108 schnell an
der Puffereinrichtung 103 zu montieren bzw. die Abdek-
kung 108 wieder von der Puffereinrichtung 103 zu ent-
fernen, sodass die Ausrüstung bzw. Umrüstung des
Fahrzeugs 101 in vorteilhafter Weise nur vergleichswei-
se wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0073] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 3 ein weiteres bevorzugtes Ausführungs-
beispiel des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs
101 mit einem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Puffereinrichtung 203 beschrie-
ben, bei der ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Abdeckeinrichtung 208
zum Einsatz kommt. Die Puffereinrichtung 203 kann die
Puffereinrichtung 103 in dem Fahrzeug 101 ersetzen.
Die Puffereinrichtung 203 gleicht in ihrer grundsätzlichen
Funktion und ihrem grundsätzlichen Aufbau der Puffer-
einrichtung 103, sodass hier lediglich auf die Unterschie-
de eingegangen werden soll. Insbesondere sind gleich-
artige Komponenten mit um den Wert 100 erhöhten Be-
zugszeichen zu sehen. Sofern nachfolgend keine ander-
weitigen Ausführungen gemacht werden, wird hinsicht-
lich der Merkmale und Eigenschaften dieser Komponen-
ten ausdrücklich auf die obigen Ausführungen verwie-
sen.
[0074] Der Unterschied der Puffereinrichtung 203 zu
der Puffereinrichtung 103 besteht lediglich in der Gestal-
tung der Abdeckeinrichtung 208. Wie der Figur 3 zu ent-
nehmen ist, ist die Abdeckeinrichtung wiederum als im
Wesentlichen plattenförmige Abdeckung 208 gestaltet,
welche jedoch in ihrem Inneren einen Hohlraum 208.6
aufweist, der mit einem Fluid 208.7 gefüllt ist.
[0075] Der Hohlraum 208.6 ist so gestaltet, dass er der
Außenkontur der Abdeckung 208 im Wesentlichen folgt,
sodass die Abdeckung 208 auf der dem Fahrzeug 101
abgewandten Vorderseite der Aufkletterschutzplatte 106
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lediglich als vergleichsweise dünnwandige Komponente
gestaltet ist. Die Wanddicke der den Hohlraum 208.6 be-
grenzenden Wand 208.8 ist dabei vorzugsweise in Ab-
hängigkeit von dem verwendeten Material so dünn ge-
wählt, dass sie (gegebenenfalls mit einem gewissen Si-
cherheitsfaktor, der vorzugsweise zwischen 1,2 und 1,8
gewählt wird) den Belastungen durch den Druck stand-
hält, der in dem Hohlraum 208.6 entsteht, wenn die Auf-
prallelemente 203.2 der Puffereinrichtungen 203 der ge-
koppelten Fahrzeuge 101, 104 unter der Normalstoßbe-
lastung aufeinanderstoßen und aneinander abgleiten.
[0076] Bei dem Fluid 208.7 kann es sich grundsätzlich
um ein beliebiges gasförmiges oder flüssiges Medium
handeln. Vorzugsweise handelt es sich um eine im We-
sentlichen inkompressible Flüssigkeit, da hierdurch im
Normalbetrieb ein Verhalten erzielt werden kann, wel-
ches im Wesentlichen demjenigen einer massiven Ab-
deckung (wie beispielsweise der Abdeckung 108) ent-
spricht.
[0077] Die Abdeckung 208 ist weiterhin so gestaltet,
dass sie bei einer die Normalstoßbelastung überschrei-
tenden Überstoßbelastung teilweise versagt, mithin also
ihre Wirkung verliert, und damit ein zumindest teilweises
Wirksamwerden der Aufkletterschutzplatte 106 wieder
ermöglicht.
[0078] Das definierte Versagen der Abdeckung 208
bei der definierten Überstoßbelastung kann grundsätz-
lich auf beliebige geeignete Weise realisiert werden. Im
vorliegenden Beispiel kann beispielsweise wenigstens
eine Ventileinrichtung 208.9 vorgesehen sein, welche als
Überdruckventil gestaltet ist und bei dem der definierten
Überstoßbelastung entsprechenden Überdruck in dem
Hohlraum 208.6 anspricht, sodass das Fluid 208.7 aus
dem Hohlraum 208.6 heraus gedrückt wird. Hierbei kol-
labiert der Hohlraum 208.6, sodass die Vorsprünge 107.1
der Aufkletterschutzmittel 107 des Stoßpartners dann in
die Vertiefungen 106.1 der Aufkletterschutzplatte 106
eindringen können.
[0079] Hierbei werden zwar Teile Wand 208.8 der Ab-
deckung 208 zwischen den miteinander in Eingriff gelan-
genden Aufkletterschutzmitteln 106, 107 eingeklemmt.
Über eine vergleichweise geringe Dicke der Wand 208.8
der Abdeckung 208 in diesem Bereich und/oder eine ent-
sprechende Gestaltung der Vertiefungen 106.1 kann je-
doch gewährleistet werden, dass ein ausreichend guter
Formschluss zwischen den Aufkletterschutzmitteln 106,
107 erreicht wird, welcher ein Aufklettern ausreichend
begrenzt bzw. verhindert.
[0080] Das Überdruckventil 208.8 kann auf beliebige
geeignete Weise realisiert sein. Bei besonders einfachen
Varianten der Erfindung wird das Ansprechen auf den
Überdruck dadurch realisiert, dass eine in der Wand
208.8 vorgesehene Sollversagensstelle in Form einer
Sollbruchstelle (wie sie in Figur 3 durch die Kontur 208.10
angedeutet ist) bei dieser Belastung versagt.
[0081] Die Sollbruchstelle 208.10 kann an beliebiger
Stelle platziert werden. Vorzugsweise sind über die Ab-
deckung 208 mehrere Sollbruchstellen 208.10 verteilt

angeordnet. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Soll-
bruchstellen 208.10 bei unterschiedlichen Belastungen
versagen, sodass ein günstiges Entweichen des Fluids
208.7 aus dem Hohlraum 208.6 erzielt wird, welches zu
einem Kollabieren des Hohlraums 208.6 mit einem defi-
nierten Verlauf führt.
[0082] Die Sollbruchstellen 208.10 sind (wie in Figur 3
angedeutet) bevorzugt im Randbereich der Abdeckung
208 sowie in dem die Kontaktfläche 208.5 bildenden Teil
208.11 der Wand 208.8 angeordnet. Diese Gestaltung
hat den Vorteil, dass das Versagen in diesem Teil 208.11
der Wand 208.8 den Widerstand der Wand 208.8 gegen
das Eindringen der Vorsprünge 107.1 in die Vertiefungen
106.1 reduziert. Vorzugsweise ist daher im Bereich jeder
Vertiefung 106.1 wenigstens eine Sollbruchstelle 208.10
angeordnet.
[0083] Auch im vorliegenden Beispiel lassen sich wie-
derum beliebige Materialien für die Abdeckung 208 ver-
wenden. Bei der Verwendung von Kunststoffen besteht
der Vorteil, dass zum einen das definierte Versagen der
Abdeckung 208 im Falle der Überstoßbelastung beson-
ders einfach realisiert werden kann. Zudem kann der Wi-
derstand gegen das Eindringen der Vorsprünge 107.1 in
die Vertiefungen 106.1 in einfacher Weise vorteilhaft ge-
ring gehalten werden.
[0084] Die Gestaltung mit dem bei Überlast kollabie-
renden Hohlraum 208.6 ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn in einem Crashfall die Puffereinrichtungen 203
gekuppelter Wagen 101, 104 miteinander in Eingriff ge-
raten, da die Aufkletterschutzmittel 106 dann trotz der
Abdeckeinrichtung 208 zumindest teilweise ihre Wirkung
entfalten können und einem gegenseitigen Aufklettern
der gekuppelten Wagen 101, 104 entgegenwirken kön-
nen. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn die Ab-
deckeinrichtung 208 irrtümlich am freien (vorlaufenden
oder nachlaufenden) Ende des Fahrzeugs 101 nicht ent-
fernt wurde, da auch dann die Aufkletterschutzmittel 106
in einem Crashfall trotz der vorhandenen Abdeckeinrich-
tung 208 zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten kön-
nen. Schließlich kann es in diesem Fall sogar vorgese-
hen sein, die Abdeckeinrichtung 208 stets, also auch an
einem freien Ende des Fahrzeugs 101, über den Aufklet-
terschutzmitteln 106 zu belassen. Es sei an dieser Stelle
erwähnt, dass die vorliegende Erfindung sowohl, wie im
Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen be-
schrieben, bei Fahrzeugen mit Seitenpuffern zum Ein-
satz kommen kann. Sie kann aber auch bei Fahrzeugen
mit anderweitig gestalteten bzw. an anderer Stelle ange-
ordneten Puffereinrichtungen ihre vorteilhaften Wirkun-
gen entfalten.
[0085] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
ausschließlich anhand eines Fahrzeugs für Triebzüge
beschrieben, die mit vergleichsweise hohen Nennbe-
triebsgeschwindigkeiten verkehren. Es versteht sich je-
doch, dass die Erfindung auch im Zusammenhang mit
anderen Schienenfahrzeugen, insbesondere bei niedri-
geren oder aber auch noch höheren Nennbetriebsge-
schwindigkeiten zum Einsatz kommen kann.
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Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug mit

- einem Wagenkasten (102), der eine Fahr-
zeuglängsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung
und eine Fahrzeughöhenrichtung definiert, und
- einer Puffereinrichtung (103; 203), wobei
- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem er-
sten Ende des Wagenkastens (102) angeordnet
ist und zumindest in einem aktivierten Betriebs-
zustand das erste Ende des Wagenkastens
(102) in der Fahrzeuglängsrichtung überragt,
- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem dem
Wagenkasten (102) in dem aktivierten Betriebs-
zustand abgewandten Ende wenigstens ein
Aufprallelement (103.2; 203.2) für einen
Stoßpartner aufweist,
- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, Stöße mit einem Stoßpartner unter ei-
ner Längsverschiebung des Aufprallelements
(103.2; 203.2) gegenüber dem Wagenkasten
(102) in der Fahrzeuglängsrichtung aufzuneh-
men, und
- die Puffereinrichtung (103; 203) auf einer dem
Wagenkasten (102) in dem aktivierten Betriebs-
zustand abgewandten Seite Aufkletterschutz-
mittel (106) aufweist, die dazu ausgebildet sind,
im Crashfall mit komplementären Aufkletter-
schutzmitteln (107) des Stoßpartners zusam-
menzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten
zwischen dem Wagenkasten (102) und dem
Stoßpartner in der Fahrzeughöhenrichtung und/
oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu
begrenzen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) an dem Auf-
prallelement (103.2) angeordnet sind und
- eine Abdeckeinrichtung (108; 208) zum Abdek-
ken der Aufkletterschutzmittel (100) vorgese-
hen ist, wobei
- die Abdeckeinrichtung (108; 208), insbeson-
dere lösbar, mit der Puffereinrichtung (103; 203)
verbunden ist und
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel (106) zumindest unter einer Nor-
malstoßbelastung zu verhindern, wobei
- die Normalstoßbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden Stoßbelastung der Puffereinrichtung
(103; 203) entspricht.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die Abdeckeinrichtung (208) dazu ausgebildet
ist, unter einer die Normalstoßbelastung über-
schreitenden Überstoßbelastung zu versagen
und die Aufkletterschutzmittel (106) zumindest
teilweise freizugeben,
- die Abdeckeinrichtung (208) zumindest eine
Sollversagensstelle (208.10), insbesondere ei-
ne Sollbruchstelle, aufweist.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) wenigstens ei-
ne Vertiefung (106.1) ausbilden und
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) wenigstens
einen Vorsprung (108.1; 208.1) aufweist, der im
montierten Zustand zur Fixierung der Abdeck-
einrichtung (108; 208) an der Puffereinrichtung
(103; 203) in die wenigstens eine Vertiefung
(106.1) eingreift, wobei
- der wenigstens eine Vorsprung (108.1; 208.1)
im montierten Zustand insbesondere unter Aus-
bildung eines Presssitzes in die wenigstens eine
Vertiefung (106.1) eingreift.

4. Schienenfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- sich die Vertiefung (106.1) in der Fahrzeug-
querrichtung, insbesondere im Wesentlichen
über die gesamte Abmessung des Aufprallele-
ments (103.2; 203.2), erstreckt
und/oder
- sich die Vertiefung (106.1) in der Fahrzeughö-
henrichtung über 2% bis 20% einer Aufprallele-
menthöhe, vorzugsweise über 4% bis 15% der
Aufprallelementhöhe, weiter vorzugsweise 5%
bis 10% der Aufprallelementhöhe, erstreckt.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Vorsprung
(108.1; 208.1) über wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%, weiter vorzugsweise wenigstens
90% bis 100%, der Vertiefung (106.1) erstreckt.

6. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) eine Mehrzahl
von Vertiefungen (106.1) ausbilden, die im
Crashfall mit komplementären Vorsprüngen
(107.1) am Stoßpartner zusammenwirken, um
ein gegenseitiges Abgleiten zwischen dem Wa-
genkasten (102) und dem Stoßpartner in der
Fahrzeughöhenrichtung und/oder der Fahr-
zeugquerrichtung zumindest zu begrenzen, und
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) wenigstens
einen Vorsprung (108.1; 208.1) aufweist, der im
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montierten Zustand in die wenigstens eine Ver-
tiefung (106.1) zur Fixierung der Abdeckeinrich-
tung (108; 208) an der Puffereinrichtung (103;
203) eingreift.

7. Schienenfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckeinrichtung (108;
208) insbesondere eine der Anzahl der Vertiefungen
(106.1) der Aufkletterschutzmittel (106) entspre-
chende Anzahl von Vorsprüngen (108.1; 208.1) auf-
weist, sodass im montierten Zustand in jede Vertie-
fung (106.1) der Aufkletterschutzmittel (106) ein Vor-
sprung (108.1; 208.1) der Abdeckeinrichtung (108;
208) eingreift.

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) über wenig-
stens eine formschlüssige Verbindung mit der
Puffereinrichtung (103; 203), insbesondere mit
dem Aufprallelement (103.2; 203.2), verbunden
ist
und/oder
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) über wenig-
stens eine kraftschlüssige Verbindung mit der
Puffereinrichtung (103; 203), insbesondere mit
dem Aufprallelement (103.2; 203.2), verbunden
ist.

9. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) zumindest
teilweise aus wenigstens einem Kunststoffma-
terial aufgebaut ist, wobei
- das wenigstens eine Kunststoffmaterial insbe-
sondere Polyethylen (PE) und/oder Polypropy-
len (PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/
oder Polyoxymethylen (POM) und/oder Poly-
carbonat (PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder
Polyetheretherketon (PEEK) und/oder Polyphe-
nylensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid (PEI)
und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder
Polyurethan (PU) umfasst.

10. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (108; 208) als im Wesentlichen
plattenförmiges Element ausgebildet ist.

11. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (108; 208) auf ihrer den Aufklet-
terschutzmitteln (106) abgewandten Seite eine im
Wesentlichen glatte und/oder gewölbte Kontaktflä-
che (108.4; 208.4) ausbildet, die insbesondere nach
Art einer Pufferoberfläche gemäß den Vorschriften

der UIC ausgebildet ist.

12. Puffereinrichtung für ein Schienenfahrzeug mit ei-
nem Wagenkasten, der eine Fahrzeuglängsrich-
tung, eine Fahrzeugquerrichtung und eine Fahr-
zeughöhenrichtung definiert, wobei

- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, an einem ersten Ende des Wagenka-
stens angeordnet zu werden und zumindest in
einem aktivierten Betriebszustand das erste En-
de des Wagenkastens in der Fahrzeuglängs-
richtung überragt,
- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem dem
Wagenkasten in dem aktivierten Betriebszu-
stand abgewandten Ende wenigstens ein Auf-
prallelement (103.2; 203.2) für einen Stoßpart-
ner aufweist,
- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, Stöße mit einem Stoßpartner unter ei-
ner Längsverschiebung des Aufprallelements
(103.2; 203.2) gegenüber dem Wagenkasten in
der Fahrzeuglängsrichtung aufzunehmen, und
- die Puffereinrichtung (103; 203) auf einer dem
Wagenkasten in dem aktivierten Betriebszu-
stand abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel
(106) aufweist, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mit komplementären Aufklotterschutz-
mitteln (107) des Stoßpartners zusammenzu-
wirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwi-
schen dem Wagenkasten und dem Stoßpartner
in der Fahrzeughöhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begren-
zen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) an dem Auf-
prallelement (103.2; 203.2) angeordnet sind und
- eine Abdeckeinrichtung (108; 208) zum Abdek-
ken der Aufkletterschutzmittel (106) vorgese-
hen ist, wobei
- die Abdeckeinrichtung (108; 208), insbeson-
dere lösbar, mit der Puffereinrichtung (103; 203)
verbunden ist und
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel (106) zumindest unter einer Nor-
malstoßbelastung zu verhindern, wobei
- die Normalstoßbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden Stoßbelastung der Puffereinrichtung
(103; 203) entspricht.

13. Abdeckeinrichtung für Aufkletterschutzmittel (106)
einer Puffereinrichtung (103; 203), dadurch ge-
kennzeichnet, dass
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- die Abdeckeinrichtung (108; 208) als die Ab-
deckeinrichtung (108; 208) der Puffereinrich-
tung (103; 203) nach Anspruch 12 ausgebildet
ist, wobei
- insbesondere ein im Wesentlichen plattenför-
miges Abdeckelement (108; 208) vorgesehen
ist, wobei
- das Abdeckelement (108; 208) auf seiner den
Aufkletterschutzmitteln (106) zugewandten Sei-
te insbesondere wenigstens einen Vorsprung
(108.1; 208.1) zum Zusammenwirken mit den
Aufkletterschutzmitteln (106) aufweist

und/oder

- das Abdeckelement (108; 208) auf seiner den
Aufkletterschutzmitteln (106) abgewandten Sei-
te insbesondere eine im Wesentlichen glatte
und/oder gewölbte Kontaktfläche (108.4; 208.4)
ausbildet, die insbesondere nach Art einer Puf-
feroberfläche gemäß den Vorschriften der UIC
ausgebildet ist.

14. Abdeckeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- das Abdeckelement (108; 208) zumindest teil-
weise aus wenigstens einem Kunststoffmaterial
aufgebaut ist, wobei
- das wenigstens eine Kunststoffmaterial insbe-
sondere Polyethylen und/oderPolypropylen
(PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/oder
Polyoxymethylen (POM) und/oder Polycarbo-
nat (PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder Po-
lyetheretherketon (PEEK) und/oder Polypheny-
lensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid (PEI)
und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder
Polyurethan (PU) ist.

15. Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs,
insbesondere eines Schienenfahrzeugs nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, mit einem Wagenkasten
(102) und einer Puffereinrichtung (103; 203) zur Auf-
nahme von Stößen mit einem Stoßpartner, die ein
Ende des Wagenkastens (102) zumindest in einem
aktivierten Betriebszustand in einer Fahrzeuglängs-
richtung überragt, wobei die Puffereinrichtung (103;
203) an einer dem Wagenkasten (102) abgewand-
ten Seite Aufkletterschutzmittel (106) aufweist, bei
dem

- das Schienenfahrzeug in einem zumindest ein-
seitig ungekuppelten Betriebszustand mit zum
Eingriff mit komplementären Aufkletterschutz-
mitteln (107) des Stoßpartners freiliegenden
Aufkletterschutzmitteln (106) der Puffereinrich-
tung (103; 203) betrieben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Schienenfahrzeug in einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand mit durch ei-
ne Abdeckeinrichtung (108; 208) abgedeckten
Aufkletterschutzmitteln (106) der Puffereinrich-
tung (103; 203) betrieben wird, wobei die Ab-
deckeinrichtung (108; 208) dazu ausgebildet ist,
ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
(106) zumindest unter einer Normalstoßbela-
stung zu verhindern, die einer in einem Normal-
betrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
Stoßbelastung der Puffereinrichtung (103; 203)
entspricht, wobei
- das Ende des Wagenkastens (102) mit der Puf-
fereinrichtung in dem zumindest einseitig unge-
kuppelten Betriebszustand insbesondere ein
ungekuppeltes Ende des Schienenfahrzeugs
bildet und das Ende des Wagenkastens (102)
mit der Puffereinrichtung in dem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand insbeson-
dere einem weiteren Wagenkasten des Schie-
nenfahrzeugs zugewandt ist.
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